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Das Rote Kreuz,

getragen werden, UNI Verkrümmungen der

noch weichen Knochen zu verhüten. Feder-

mntratzen sind womöglich durch solche ans

Roßhaar oder Seegras zu ersetzen.

Tie Frage, ob man rachitische Kinder zum

Stehen und Gehen anhalten oder ruhig
liegen lassen solle, laßt sich in aller Kurze
dahin beantworten: Solange die Kleinen nicht

selber Lust zum Stehen und Gehen zeigen,

zwinge man sie nicht dazu: wenn sie aber

lieber liegen, so sorge man dafür, daß dies

so viel wie möglich im Freien, in guter, ge-
sunder Luft, geschehe. Die ersten eigentlichen

Gehversuche dürfen erst im Stadium der

Genesung gewagt werden, d. tz. zu einer Feit,

wo Verkrümmungen der untern Extremitäten
nicht mehr zu befürchten find.

Ein treffliches Heilmittel gegen die Ripp-
sucht sind stärkende Bäder, namentlich

Salzbäder, Eisenbäder, Malz- und Kräuter-
bäder.

Für Salz bäder genügt bei Säuglingen
ein Fnsatz von H^Kilo <lN"> Gramm) Koch-
oder Meersalz, bei größern Kindern ein solcher

von 'F—l Kilo. Solche Bäder sind wöchentlich

nur V- tzmal, aber während mehrerer Monate

zu gebrauchen und zwar möglichst kühl sie

nach der Jahreszeit von M B!" >».) Eisen
bäder, Malz- und Kräuterbäder passen am

besten für sehr schwächliche, blutarme Kinder
und sind jeweilen nach ärztlicher Borschrift

auszuführen.

Ruch k alte W a s ch u n g e n n n d A b rei -

bnngen, zweimal täglich vorgenommen, leisten

bei der Behandlung der englischen Krankheit,

nicht am wenigsten zur Bekämpfung der nächt-

lichen Unruhe und der starken Schweiße, in

den meisten Fällen ausgezeichnete Dienste.

^ kilctiol 51

Anläßlich des am IS März IWb erfolgten

Hinscheides des St. Galler Bischofs An
gnstinns Egger erinnern wir uns daran,
daß der Verewigte, der bekanntlich tnr die

Von den innerlichen Arzneimitteln
haben sich der Lebertran lFischtran), sowie

gewisse Eisen- und Phosphorpräparate am

besten bewährt.

In betreff des Lebertrans ist zu be-

merken, daß die meisten Kinder, welche sich

anfänglich hartnäckig gegen das Mittel sträuben,

sich nach einigen Tagen vollständig daran

gewöhnen. Die Tagesmenge beträgt für mehr
als ein Jahr alte Kinder drei Kaffee- bis

drei Eßlöffel. Am besten gibt man das Mittel
morgens, mittags und abends unmittelbar

vor dem Essen und läßt zur Tilgung des

widerlichen Geschmackes ein Stückchen Brot
rinde oder eine Münzentablette nachfolgen.

Scotts E m n ist on ist ein angenehm schmecken

des und leicht verdauliches Lebertranpräparat,
hat aber den Nachteil, daß es sich wegen

seines etwas Hohen Preises in der Armen

praxis nicht wohl verschreiben läßt. In ge

eigneten Fällen kann der reine Fischtran auch

durch E i s e n oder P h o s p h orle b e r t r a n

ersetzt werden.

Für Säuglinge paßt der Gebrauch des

Lebertrans gewöhnlich nicht. Hingegen können

mir ans eigener Erfahrung in diesen Fällen
die Anwendung von pprophosphvrsanrem
Eisen itäglich eine kleine Messerspitze voll
in einem Eßlöffel Fleischbrühe) bestens em

pfehlen. Auch gewisse Malzpräparate
dürften sich zur innerlichen Behandlung der

Rippsncht recht wohl eignen.

Sehr hochgradige, jeder andern Maßregel

hartnäckig trotzende Verkrümmungen der untern

Gliedmaßen erfordern unter Umständen eine

o r t h opäd i s ch e Nachhülfe mit Schienen und

Maschinen, wenn nicht gar einen operative»
Eingriff.

Min Egger.
Not der Armen und Bedrängten Herz und

Hand offen hielt und als ein gegenüber Anders

denkenden sehr versöhnlicher Mann galt, im

Fahre l.Mtz dem damals ii.djährigen Herrn



t>4 7nS Rotc tirc».;.

HenriTun ant, als Glückwunsch 5r. Heilig-
keit des Papstes Leo XIII. dessen Bildnis
nebst einem warm empsundenen Begleitschreiben

zustellte, welches in deutscher Uebcrsetznng

lautete ivie folgti

5t. Galle», 24. Mai IGG.
«Keehrter Herr! Gs freut mich, Ihnen an

bei das Bild deiner Heiligkeit des Papstes
übergeben z» können, mit welchem er Ihnen
Ehre zu erweisen iviinscht. Tas Tiktnm b'ün

pi,x in vii-tntc tun I ><nm » und die Namens--
zeichnnng von eigener Hand wird Ihnen be

iveisen, ivie sel>r er die Genfer Konvention
und die Verdienste ihres Gründers schätzt.

In einem Billet des Kardinals Rampolla
beauftragt mich derselbe, Ihnen die Versiehe

rung des wohlwollenden Interesses deiner
Heiligkeit für das grope Werk zu gebe», dem

5ie mit so viel Gifer Ihre Kräfte und Ihre
Jahre gewidmet haben. Indem ich mich dieses

Auftrages entledige, füge ich den Ausdruck

meiner eigenen Gefühle hinzu. Möge es Ihnen
vergönnt sein, in einer langen Reihe von
Iahren die Gntwicklnng des Roten Kreuzes
z» sehen, aber ohne das; nnser Paterland
gezwungen wäre, dessen Wohltaten zu er
halten. Gmpfangen 5ie ec.

Augustin Ggger,
Bischof von 5t, Gallen.

Es ist gewiss nicht Unfall, das; in den

katholischen Beprke» des Territorialkreises VII,
wie übrigens auch in der Urschweiz und in

den Kantonen Ireibnrg and Wallis in letzter

?>eit ein energischer Borstvs; zur Ausbreitung
der Ideen des hinten Kreuzes gemacht worden

ist als neuer Beweis für die alte Tatsache,

das; das Liebeswerk des Roten KrenzeS keine

konfessionellen 5chranken kennt; von Leuten

aller Glaubensbekenntnisse aufgebaut, soll es

den Berwnndeten und Kranken ohne Unter

schied des Glaubens zugute kommen. >lt.

tluheràMià Packten à Pflegerin.
„Tsnvchc timnienpsicgc Geltung", licrausw'gàn vvii IN. Pa»l chicvbwliii. geivaaiu; VI!>

dir. r!v und ?i. «eile N>.', von und —t!2«i. IUI>.'».

Bon Jahr zu Jahr steigt die Iwhl der
Hospitäler und der .Kranken, deren Pflege
einer geschulten Hand bedarf, Bon Jahr zu
Jahr sind daher die kirchlichen Gemeinschaften,
nachdem jahrhundertelang sie allein öffent
liche Krankenpflege ausgeübt haben, weniger
imstande, die wachsende Arlwit zu bewältigen.
Allgemach entsteht als etwas in Tentschland
noch durchaus Renes neben der kirchlichen
eine berufliche Krankenpflege. Bei den An
gehörigen der kirchlichen Gemeinschaften ist

die Pflege Arbeit nur eine der Iormen, in
denen sie ihr Keben dem Tieuste der Gottes
Verehrung und Rächstenliebe weihe». Tas
Bestimmende ist die Hingabe der ganzen
Persönlichkeit. Tie Beschäftigung mit den

Kranken ist nur der Ausdruck, den im

speziellen Ialle diese Hingabe findet. Ter
Bernfspflegerin hingegen ist der Kranken
dienst dasselbe, was jeder andere bürgerliche
Beruf seinen Vertretern ist. Gr stellt die

Iorm dar, in der die ihr eigentümlichen
Kräfte und Gaben sich betätigcn; er wein
ihr ihren Platz iuueihalb des Wirkens der

menschliche» Gesellschaft au; er gewährt ihr
die wirtschaftliche Grundlage ihrer Gristenz.
Tas ist ein tiefgreifender Unterschied. Ticsem
entspricht es denn auch, das; die kirchliche
5chwester mit dem Gintritt in ihre Genossen
schuft ihr 5elbstbestimmungsrecht aufgibt, nicht

nnr in ihrem Tun und Lassen, auch in ihrem
Teilten und ,Kühlen künftig geleitet wird,
während der Gintritt der Bernfspflegerin in

irgend eine 5tclle über weiter nichts ent
scheidet, als liber Art und Bias; der Arbeit,
die sie zu leiste» habe» wird. Kür ihr
persönliches Leben Porschriften z» machen,
oder gar auf ihre Gesinnung einen Ginflns;
zu beanspruchen, das liegt ihren Arbeitgebern
fern. Ist nun aber das persönliche Leben,
ist die Gesinnung bei der Bernfspflegerin
deshalb von keiner Bedeutung? Mit nichte»!
Vielmehr mus; jede Berusspslegerin um so

dringlicher es sich angelegen sein lassen, selber
sich in eine sorgfältige »gicht und Kührung
zu nehmen, ihre eigene Persönlichkeit so zu
entwickeln und zu bilden, ivie es dem Berufe
entspricht. Tenu ob sie auch für nichts anderes


	Bischof Augustin Egger

